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Geschätzte Stimmbürgerinnen und Stimmbürger 

Der Grosse Gemeinderat unterbreitet Ihnen in Anwendung 

von Artikel 28 der Gemeindeordnung den Kauf der Liegen-

schaft Marktplatz 10 in Lyss zur Beschlussfassung. 

 

Lyss, 24. Februar 2025 

 

 Namens des Grossen Gemeinderates 

 

 Oriana Pardini Silvia Wüthrich 

 Präsidentin Sekretärin 
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Mit dieser Botschaft unterbreitet der Grosse Gemeinderat 

(GGR) den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern den Kauf 

der Liegenschaft Marktplatz 10 in Lyss für Fr. 4.3 Mio. zum 

Entscheid. 
 
 

Die Liegenschaft Marktplatz 10 wird als strategisches Ob-

jekt mit einem langfristigen Horizont gekauft. Denn das 

zentral und prominent gelegene Wohn- und Geschäfts-

haus grenzt direkt an die Aarbergstrasse und an den 

Marktplatz an. Für die Ortsentwicklung ist es wichtig, dass 

die Gemeinde über Eigentum im unmittelbaren Zentrums-

bereich verfügt. 

Nebst der wichtigen Funktion dieses Gebäudes für das 

Zentrum, kann es in Zukunft aufgrund der Nähe zur Ge-

meindeverwaltung Marktplatz 6 auch dazu dienen, ein-

zelne Verwaltungseinheiten in den Obergeschossen unter-

zubringen.  

 
Im Erdgeschoss sind die Knecht AG (Damenmode) und 

Uomo (Herrenmode) eingemietet. Die beiden Modege-

schäfte sind mit ihren Schaufenstern gegen die Aarberg-

strasse und den Marktplatz ausgerichtet und tragen so 

zum attraktiven und vom Detailhandel geprägten Ortszen-

trum bei. 

Das Obergeschoss ist an das Gesundheitszentrum Massage-

Lyss vermietet und in den Stockwerken darüber sind vier 

Wohnungen vermietet und eine fünfte kann von der Ge-

meinde vermietet werden. Die Gewerbemieten haben mit-

telfristige Laufzeiten, die Wohnungsmieten normale Lauf-

zeiten. 

Zum Objekt zugehörig sind 4 Einstellhallenplätze, welche 

vermietet sind. 

 

Der Kaufpreis für die Liegenschaft inklusive der 4 Einstell-

hallenplätze beträgt Fr. 4.3 Mio. und die Realisierung des 

Kaufes ist unmittelbar nach der Volksabstimmung geplant. 
 

Die Liegenschaft dient vorerst nicht der öffentlichen Auf-

gabenerfüllung, daher muss sie eine Rendite abwerfen und 

darf den Finanzhaushalt nicht belasten. In den ersten fünf 

Wozu dient die  

Liegenschaft? 

Wie wird die Liegenschaft  

aktuell genutzt? 

Was kostet die Liegenschaft 

und was erhält die Gemeinde 

dafür? 
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Jahren werden Mietzinseinnahmen von rund 

Fr. 176'000.00 und ab dem 6. Jahr von rund Fr. 200'000.00 

erzielt, was eine Bruttorendite von 4.09% und dann von 

4.65% ergibt. Dies entspricht einer soliden Bruttorendite, 

welche das Fremdkapital und die Unterhaltskosten deckt.  

Das Gebäude ist inklusive der Haustechnik sehr gut unter-

halten und es stehen keine grösseren Renovationen an. 

Auch der Gebäudeunterhalt und die Hauswartung werden 

mit wenig Aufwand bewerkstelligt werden können. 

 

Die Finanzierung erfolgt ausschliesslich über eine Fremd-

kapitalfinanzierung. Damit erhöht sich die Verschuldung 

der Gemeinde, aber im Gegenzug können die Einnahmen 

vollumfänglich für die Verzinsung des Fremdkapitals ver-

wendet werden. 

 

Der Kauf wird nicht umgesetzt und die Gemeinde verliert 

einzig den Betrag von Fr. 50'000.00, welcher für die Siche-

rung des Kaufrechtsvertrages bezahlt wurde. 

 

Der Grosse Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten 

mit xx zu xx Stimmen dem Kauf der Liegenschaft Markt-

platz 10, Lyss für Fr. 4.3 Mio. zuzustimmen. 

 

 

 
  

Wie erfolgt die Finanzie-

rung? 

Was passiert bei Ablehnung? 

Der Grosse Gemeinderat 

empfiehlt 

3Symbolbild: für Druck erfolgt aktuellere Luftaufnahme 
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Der Besitzer der Liegenschaft Marktplatz 10 will mit Blick 

auf seine Altersplanung die Liegenschaft verkaufen. Im 

Rahmen der Verkaufsverhandlungen bot er die Liegen-

schaft auch der Gemeinde zum Kauf an. In den Legislatur-

zielen (Richtlinien + Zielsetzungen) hat sich die Gemeinde 

Lyss zum Ziel gesetzt, strategische Grundstücke und Immo-

bilien zu akquirieren. Die Liegenschaft Marktplatz 10 er-

füllt aus der Optik des Gemeinderates und des Parlaments 

dieses Ziel und daher erhalten die Stimmberechtigten nun 

die Möglichkeit zum definitiven Entscheid. 

 

 

Die Liegenschaft Marktplatz 10 wurde 1888 gebaut und 

diente seither als Wohn- und Geschäftshaus. Die Liegen-

schaft wurde in mehreren Epochen um- und ausgebaut. Sie 

ist im Bauinventar als «erhaltenswert» eingestuft und als K-

Objekt in der Baugruppe B (Marktplatz/Hirschenplatz) auf-

geführt. 

Das Gebäude wurde von seinem Besitzer sehr gut unterhal-

ten. Die Haustechnik ist auf aktuellem Stand und die Woh-

nungen wurden jeweils unmittelbar vor ihrer Vermietung 

saniert.  

Auch für das im 1. Obergeschoss eingemietete Gesundheit-

szentrum Massage Lyss wurde der gesamte Stock saniert, 

bevor der Mietvertrag abgeschlossen wurde. 

Die Finanzierung von werterhaltenden und/oder wertver-

mehrenden Investitionen ist mit dem neugeschaffenen 

Werterhaltsfonds sichergestellt. 

 

 

Für die Gemeinde Lyss hat die Liegenschaft vor allem lang-

fristige strategische Bedeutung. Sie liegt an der Aarberg-

strasse und sehr zentral und dominant am Marktplatz. Ver-

änderungen an dieser Liegenschaft haben dadurch sehr 

rasch Auswirkungen auf die Attraktivität des Zentrums. 

Darum ist es wichtig, dass die Gemeinde als Eigentümerin 

direkt Einfluss nehmen kann und nicht auf das Wohlwollen 

Dritter angewiesen ist. 

Liegenschaft  

Marktplatz 10, Lyss 

Strategische Bedeutung 
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Zum Beispiel kann die Gemeinde bei Veränderungen in der 

Mieterschaft steuern, dass zukünftige Mieter vom Angebot 

her in das Zentrum passen. 

 

Weiter können je nach Veränderungen in der Mieterschaft 

dereinst die Räumlichkeiten in den oberen Geschossen für 

die Realisierung von Räumen der Verwaltung verwendet 

werden. Dies hätte aber sicher bauliche Anpassungen zur 

Folge und wäre auch nicht für alle Verwaltungsabteilun-

gen geeignet. Aktuell sind die Abteilungen Bau + Planung 

sowie Soziales + Gesellschaft in gemieteten Räumlichkeiten 

untergebracht. Grobkostenschätzungen zeigen, dass die 

Unterbringung einer dieser Abteilungen mit einem ver-

nünftigen Aufwand von rund 0.5 Mio. Franken realisierbar 

wäre. 

Die attraktiven Ladenflächen im Erdgeschoss werden dabei 

nicht zur Diskussion stehen, sie sollten unbedingt für den 

Detailhandel mit attraktiven Auslagen weiterverwendet 

werden. 

 

Der Kaufpreis von Fr. 4.3 Mio. ist das Ergebnis von Ver-

handlungen über mehrere Monate. Dieser Preis wurde 

durch die gemeindeinternen Immobilien-Fachleute an-

hand einer Ertragswert-Berechnung und unter Prüfung des 

Gebäude- und Haustechnikanlagenzustandes verifiziert. 

 

Der Kaufpreis ist ein Nettopreis. Mit Ausnahme der Grund-

buch- und Notariatskosten kommen keine weiteren Kosten 

dazu. Diese werden über die allgemeinen Rechtskosten aus 

der Laufenden Rechnung gedeckt. 

 

Der Kaufpreis wurde mit einem Kaufrechtsvertrag abgesi-

chert, welchen die Gemeinde bis zum 30. Juni 2025 ausü-

ben kann. Das bedeutet, alle Modalitäten des Kaufvertra-

ges sind bereits geregelt und wenn die Stimmberechtigten 

dem Kauf zustimmen, kann dieser unmittelbar realisiert 

werden. 

Für die Erstellung des Kaufrechtsvertrages musste eine 

Kaufrechtsentschädigung von total Fr. 50'000.00 geleistet 

werden. Dieser Betrag wird an den Kaufpreis angerechnet 

werden. Falls die Stimmberechtigen dem Kauf nicht zu-

Verwaltung in eigenen Räu-

men 

Kaufpreis 
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stimmen, würde die Gemeinde auf die Ausübung des Kauf-

rechts verzichten und die Kaufrechtsentschädigung ver-

fällt. 

 

Der Kaufpreis beträgt Fr. 4.3 Mio. und der Übergang von 

Nutzen und Schaden ist auf den 01. Juli 2025 geplant. 

Die jährlichen Folgekosten betragen rund Fr. 170'000.00 

(1.5% für Zinsen, 2% Einlage Werterhalt 0.5% für Unter-

halt). Somit sind in den ersten 5 Jahren die Kosten gedeckt 

und ab dem 6. Jahr resultiert ein Ertrag von rund Fr. 

30'000.00. Im Gegensatz zu privaten Immobilienverwaltern 

muss die Gemeinde mit ihren Anlageobjekten sicherstel-

len, dass der Steuerhaushalt nicht belastet wird. 

 

Gemäss aktuellem Finanzplan führt diese Anlage zu einer 

Verschuldung der Gemeinde Lyss von rund Fr. 75 Mio. 

 

Die anstehenden Grossprojekte werden dadurch nicht ge-

fährdet, da diese bereits im langfristigen Investitionsplan 

berücksichtigt sind. 

Auf die Steueranlage hat dieser Kauf keinen Einfluss, da 

sämtliche Kosten durch die Mietzinseinnahmen gedeckt 

werden müssen. Damit dies sichergestellt werden kann, hat 

das Parlament eine entsprechende Spezialfinanzierung 

eingerichtet.  

 

 
 

Der Grosse Gemeinderat empfiehlt den Stimmberechtigten 

mit xx zu xx Stimmen dem Kauf wie folgt zu zustimmen: 

Kauf der Liegenschaft Marktplatz 10, Lyss  

für Fr. 4.3 Mio. 

 

Lyss, 24. Februar 2025 

 Namens des Grossen Gemeinderates 

 Oriana Pardini Silvia Wüthrich 

 Präsidentin Sekretärin  
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Die folgenden Argumente für oder gegen den Kauf sind 

im Rahmen der Geschäftsbearbeitung aufgeführt worden. 

 

Folgende Argumente sprechen für den Kauf: 

- Objekt an zentraler Lage 

- Liegenschaft ist gut unterhalten und es stehen keine 

grösseren Investitionen an 

- Mit dieser Liegenschaft im Zentrum kann die Ge-

meinde Einfluss nehmen auf die Entwicklung 

- strategisches Objekt mit einer langfristigen Optik 

- Objekt bietet Möglichkeit, langfristig die Verwaltung 

in gemeindeeigenen Räumen zu realisieren 

 

Folgende Argumente sprechen gegen einen Kauf: 

- Es ist keine Gemeindeaufgabe, Immobilien als Anlage- 

und Renditeobjekte zu halten 

- Mit dem Kauf erhöht sich die Gesamtverschuldung der 

Gemeinde 
 
 
 
  

Argumente dafür 

Argumente dagegen 
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